
 Winterthur, 12. März 2014 
 GGR-Nr. 2014/010 

 
 
 
An den Grossen Gemeinderat 
 
 

W i n t e r t h u r 
 
 
 
Sondernutzungsplanung: Zustimmung zum privaten Gestaltungsplan «Hagmann-Areal» 
 
 
 
Antrag: 
 
1. Dem privaten Gestaltungsplan «Hagmann-Areal» wird zugestimmt. 
 
2. Der Stadtrat wird eingeladen, die Zustimmung zum privaten Gestaltungsplan «Hagmann-
Areal» zu publizieren und während der Rekursfrist aufzulegen sowie die Genehmigung durch 
die Baudirektion einzuholen. Der Gestaltungsplan tritt mit der Publikation der Genehmigung 
in Kraft. 
 
 
Weisung: 
 
1. Ausgangslage 
 
Das Gestaltungsplanareal umfasst vier Grundstücke zwischen der Arberg- und der Grund-
strasse in Winterthur-Seen. Die Fläche beträgt etwas mehr als 16‘000 m2 und ist der dreige-
schossigen Wohnzone W3/2.6 zugeordnet. Das Areal liegt in unmittelbarer Nähe der S-
Bahnstation Winterthur-Seen. Das bestehende Gewerbegebäude wird an verschiedene 
Kleinunternehmungen vermietet. 
 
Die Familie Hagmann beabsichtigt, auf dem Areal preisgünstige Mietwohnungen zu realisie-
ren. Der bestehende Gewerbeteil soll beibehalten und in die neu entstehende Überbauung 
integriert werden. Die Überbauung soll in Familienbesitz bleiben. 
 
Im Oktober 2011 hat die Familie Hagmann sieben Architekturbüros zu einem Projektwettbe-
werb eingeladen. Die Rahmenbedingungen wurden wie folgt gesetzt: Angestrebt wird eine 
Wohnsiedlung mit guter sozialer Durchmischung und günstigen, nachhaltig gebauten und 
nachhaltig zu betreibenden Wohnungen (Grössenordnung 120 Wohnungen). Eine gute städ-
tebauliche und architektonische Qualität hat Priorität vor maximaler Rendite. Der Arealbonus 
(gemäss Art. 63 f. BZO) soll beansprucht werden. Demnach sei der Minergie-P-Standard 
oder ein gleichwertiger Standard zu planen. Aufgrund der hervorragenden Erschliessung mit 
dem öffentlichen Verkehr (unmittelbare Nähe zur S-Bahnstation Winterthur-Seen) werden 
eine angemessene Dichte und eine minimale Anzahl an oberirdischen Parkplätzen (autoar-
mes Wohnen) angestrebt. 
 
Das Amt für Städtebau wurde eingeladen, Einsitz in das Preisgericht des Wettbewerbs zu 
nehmen. Die Jury entschied sich einstimmig für das Projekt «Frühling»: Es handle sich um 
einen subtil gestalteten Entwurf, der die vorhandenen Qualitäten des Ortes geschickt auf-
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nehme und daraus für das grosse Areal eine identitätsstiftende und überzeugende neue 
Überbauung entwickle. 
 
Das Projekt «Frühling» wurde anschliessend weiterentwickelt und bildet nun die Grundlage 
für den vorliegenden privaten Gestaltungsplan. Damit werden die planungs- und baurechtli-
chen Voraussetzungen zur Realisierung der Überbauung in zwei Etappen geschaffen. Die 
Grundeigentümerschaft musste aufgrund der Anrechenbarkeit eines Untergeschosses (Bau-
feld 2) den Weg über das Gestaltungsplanungsverfahren wählen. Zudem wird über den Ge-
staltungsplan die Etappierung sichergestellt und der Unterabstand zum Weg Kat. Nr. 3/1343 
ermöglicht. Das Gestaltungsplanverfahren bietet schliesslich die Möglichkeit, zusätzlich die 
bestehenden Bauten im Baubereich 8 mit einzubeziehen. 
 
Das Projekt «Frühling» weicht hauptsächlich in zwei Punkten (Anrechenbarkeit eines Unter-
geschosses; Ausnützungsbonus von insgesamt 15 %, wovon 10 % Arealüberbauungsbonus 
sind) von der geltenden Bau- und Zonenordnung ab. Deshalb muss vorgängig zum eigentli-
chen Baubewilligungsverfahren in einem privaten Gestaltungsplan der Zweck der Überbau-
ung, die Baubereiche, die maximale Höhe, die Geschosszahlen, die Abstände, die Ausnüt-
zung, der Freiraum, die Erschliessung, die Parkierung, der Lärmschutz, die Energie, die 
Etappierung und die Gestaltung der Überbauung planungsrechtlich festgelegt werden.  
 
 
2. Ausführungen zum Gestaltungsplan 
 
Bauliche Dichte und Nutzung 
 
Das Gestaltungsplanareal weist eine Fläche von total 16‘102 m2 auf. Für die dreigeschossige 
Wohnzone W3 gilt eine Baumassenziffer BMZ von 2.6. Das Projekt «Frühling» beansprucht 
den Arealüberbauungsbonus (insbesondere zusätzliche Ausnützung von 10 %) gemäss Art. 
63 f. BZO. 
 
Die Baumasse berechnet sich demnach wie folgt:  
Die Baubereiche 1 bis 6 (42‘000 m3) ergeben zusammen mit dem Baubereich 7 (4‘100 m3) 
eine Baumasse von 46‘100 m3, was einer BMZ 2.86 entspricht (Regelbauweise und Areal-
überbauungsbonus gemäss Projekt «Frühling»). Mit dem Erhalt der Gebäude des Baube-
reichs 8 kommen weitere 2‘500 m3 an Baumasse hinzu; die BMZ steigt auf 3.02 an. Dies 
entspricht einem Ausnützungsbonus von rund 15 % gegenüber der Regelbauweise. 
 

Ausnützung Grundfläche Baumasse Bonus 
42‘000 m3 16‘102 m2 2.608 0 % 
46‘100 m3 16‘102 m2 2.862 10 % 
48‘500 m3 16‘102 m2 3.012 15 % 

 
Die geplante Überbauung besteht aus dem sogenannten Hofgebäude (Baubereiche 1 bis 3), 
der Zeilenbebauung entlang der Grundstrasse (Baubereiche 4 bis 6) sowie den bestehenden 
Gebäuden (Baubereiche 7 und 8).  
 
In den Baubereichen 1, 4, 5 und 6 sind Baukörper mit maximal fünf Vollgeschossen und ei-
nem anrechenbaren Untergeschoss erlaubt. Auf die Realisierung von zwei Dachgeschossen 
wird verzichtet. In den Baubereichen 2, 3, 7 und 8 sind Baukörper mit drei bzw. vier Vollge-
schossen und einem bzw. zwei anrechenbaren Untergeschossen vorgesehen. Die Gebäude 
in den Baubereichen 7 und 8 sollen grundsätzlich erhalten bleiben und wie bis anhin zu 
günstigen Konditionen an Handwerksbetriebe weitervermietet werden.  
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Etappierung 
 
Die Überbauung des Areals soll in zwei Etappen erfolgen. Die erste Etappe umfasst die 
Baubereiche 1 bis 3, die zweite Etappe die Baubereiche 4 bis 6. Die Etappen eins und zwei 
sind jeweils als Einheit zu planen und zur Bewilligung einzureichen. 
 
Freiraum und Durchwegung 
 
Wichtiges Anliegen ist eine gute Qualität der Aussenräume. Der gemeinsame Wohnhof 
(Baubereiche 1 bis 3) bildet einen zentralen Freiraum und verzahnt den Neubau mit dem 
bestehenden Schreinereigebäude. Bespielt wird der Kiesplatz durch locker verteilte Bäume 
sowie ein Holzdeck mit Spiel- und Sitzelementen. Ein zweiter, hangseitig gelegener Spiel- 
und Aufenthaltsort soll das Angebot ergänzen. Die obstbaumbestandene Wiese soll in ihrem 
Charakter erhalten bleiben. Der Hang wird mit dem vorliegenden Gestaltungsplan freigespielt 
und weitestgehend naturbelassen. 
 
Die Arealdurchwegung verläuft von der Arbergstrasse durch den Hofraum (zwischen den 
Baubereichen 1 und 7 bzw. 3 und 7) zum Kehrplatz der Grundstrasse (zwischen den Bauten 
der Baubereiche 4 und 5 hindurch). 
 
Autoarmes Wohnen, allfällige Tiefgarage 
 
Die gute Anbindung des Areals an den öffentlichen Verkehr (ÖV-Güteklasse B, Buslinie 2, 
Bahnstation Seen) soll genutzt werden, um eine möglichst autofreie Siedlung zu realisieren. 
Es ist eine beschränkte Anzahl an Aussenparkplätzen (für Beschäftigte, Besucherinnen und 
Besucher, Kundinnen und Kunden) vorgesehen. Bewohnerinnen und Bewohner können le-
diglich aus bestimmten Gründen einen Anspruch auf einen Parkplatz geltend machen. Min-
destens zwei Autoabstellplätze sind für Carsharing vorgesehen. Mit dem Baugesuch für die 
erste Etappe ist ein Mobilitätskonzept einzureichen, welches das Funktionieren der vorge-
schlagenen Lösung bzw. den reduzierten Bedarf nachweist. 
 
Sollte sich zeigen, dass zusätzliche Parkplätze für Bewohnerinnen und Bewohner benötigt 
werden, müssen diese unterirdisch angelegt werden. Zeigt sich der Bedarf vor Realisierung 
der zweiten Etappe, kann die Unterterraingarage unter die Hochbauten in den Baubereichen 
4, 5 und 6 platziert werden. Ist hingegen die zweite Etappe bereits realisiert, müsste eine 
Unterterraingarage in den Hangfuss integriert werden. Die Topographie (in Richtung Grund-
strasse abfallendes Gelände) würde dies ohne weiteres gestatten. 
 
Anhang 3 des Erläuterungsberichts zeigt die Anordnung der erforderlichen Pflichtparkplätze 
und die verschiedenen «Rückfallpositionen» zur Parkierung. Der konkrete Nachweis, dass 
eine nachträgliche Erstellung von Parkplätzen für Bewohnerinnen und Bewohner möglich ist, 
wird im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens erbracht. 
 
Lärmschutz und Energiestandards 
 
Das Gestaltungsplanareal ist eingezont (dreigeschossige Wohnzone W3/2.6) und erschlos-
sen. Es gelten die Immissionsgrenzwerte IGW und die Empfindlichkeitsstufe ES II gemäss 
Lärmschutzverordnung. Auf allen Baufeldern können die IGW der ES II problemlos eingehal-
ten werden. Im Sinne eines guten Lärmschutzes wird die Nutzung auf dem Areal auf Woh-
nen und nicht störende Betriebe beschränkt. Die Schreinerei auf Baufeld 7 besitzt eine Art 
Bestandesgarantie, muss aber ebenfalls den Anforderungen des Lärmschutzes genügen. 
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Der Gestaltungsplan sieht vor, dass Neubauten und neubauartige Umbauten den Zielset-
zungen der 2000-Watt-Gesellschaft, konkretisiert durch den jeweils aktuellen SIA-
Effizienzpfad Energie 2040, zu folgen haben. 
 
 
3. Einwendungsverfahren / Bericht zu den Einwendungen 
 
Der private Gestaltungsplan «Hagmann-Areal» wurde vom 14. Juni bis 16. August 2013 öf-
fentlich aufgelegt. Innert der Auflagefrist sind insgesamt zwei Einwendungen von zwei an-
grenzenden Stockwerkeigentümergemeinschaften (Grundstrasse 37 bzw. 46) eingegangen. 
 
Am 6. November 2013 wurde vor Ort (Holzwerk Zwicky) eine Informationsveranstaltung 
durchgeführt, an der die Anliegen der Stockwerkeigentümerinnen und -eigentümer diskutiert 
wurden. Zwei wichtige Punkte (keine Riegelbildung durch Baubereiche 4, 5 und 6 entlang 
der Grundstrasse, grösserer Abstand dieser Baubereiche zur Grundstrasse) wurden bei der 
Überarbeitung des Gestaltungsplans berücksichtigt. Über die Behandlung der weiteren Ein-
wendungen gibt der entsprechende Bericht vom 31. Januar 2014 Auskunft. 
 
 
4. Vorprüfung Kanton 
 
Die Vorprüfung der Baudirektion des Kantons Zürich zum Gestaltungsplan «Hagmann-
Areal» datiert vom 31. Oktober 2013. Die angestrebte Verdichtung und Erneuerung im Um-
feld der S-Bahn-Haltestelle wird von Seiten des Kantons sehr begrüsst. Die verschiedenen 
Anträge aus der Vorprüfung des Kantons wurden im Rahmen der Überarbeitung der Unter-
lagen (Situationsplan, Vorschriften, Planungsbericht) aufgenommen. 
 
 
5. Schlussbemerkungen 
 
Der Stadtrat unterstützt das Ziel der Grundeigentümerschaft, im Umfeld der S-Bahnstation 
Seen qualitätsvoll zu verdichten, preisgünstigen Wohnraum und attraktive Freiräume zu 
schaffen und gleichzeitig weitgehend auf den öffentlichen Verkehr und den Langsamverkehr 
zu setzen. Autoarmes Wohnen ist im Kanton Zürich längst keine Seltenheit mehr. Trotzdem 
muss jeweils der Nachweis erbracht werden, dass dies auch «funktionieren» wird. Auf der 
Ebene des Gestaltungsplans wurden die entsprechenden «Rückfallpositionen» stufenge-
recht definiert, im Rahmen der ersten Baubewilligung wird eine weitere Konkretisierung not-
wendig sein. 
 
 
Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist der Vorsteherin des Departements Bau übertragen. 
 
 
 

Vor dem Stadtrat 
  

Der Stadtpräsident: 
  

M. Künzle 
  
  

Der Stadtschreiber: 
  

A. Frauenfelder 
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Beilagen 
 
Privater Gestaltungsplan «Hagmann-Areal»: 
- Situationsplan vom 3. Dezember 2013 
- Vorschriften vom 31. Januar 2014 
- Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV vom 31. Januar 2014 
- Bericht zu den Einwendungen vom 31. Januar 2014 





 

Kanton Zürich    Stadt Winterthur 

 

Privater Gestaltungsplan „Hagmann-Areal“, Winterthur-Seen 

 

Vorschriften 

31. Januar 2014 

 

 

Der Grundeigentümer: 

 

Winterthur, …………………….   …………………………………… 

       (Fritz Hagmann) 

 

Vom Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur festgesetzt am: ……………… 

 

Der Präsident/in:     Der Schreiber: 

 

……………………………………  …………………………………… 

 

Von der Baudirektion genehmigt am: …………………….. 

 

Für die Baudirektion: 

 

…………………………………….. 

Projektverfasser:  
     ARGE HAGMANNAREAL 

weberbrunner architekten ag 
soppelsa architekten gmbh 

c/o weberbrunner architekten ag 
Binzstrasse 23, 8045 Zürich 

Tel. 044 405 20 80, Fax 044 405 20 85 
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1. Zweck 

 

1.1. Mit dem Gestaltungsplan „Hagmann-Areal“ sollen die planungsrechtlichen 

Grundlagen für eine ortsbaulich attraktive Bebauung und Nutzung der im Ge-

staltungsplanperimeter gelegenen Grundstücke zwischen Arbergstrasse und 

Grundstrasse in Winterthur-Seen geschaffen werden.  

 

1.2. Auf dem Areal ist auf der Grundlage des Wettbewerbsprojekts „Frühling“ eine 

Neuüberbauung mit preisgünstigen Mietwohnungen geplant. In den bestehen-

den Bauten in den Baubereichen 7 und 8 sollen sich wie bis anhin primär 

Kleinhandwerker zu günstigen Konditionen einmieten können.  

 

1.3. Angestrebt werden attraktive Freiräume. Die Siedlung soll möglichst autofrei 

sein. Energetisch werden bei der Neuüberbauung die Zielsetzungen im Sinne 

der 2000-Watt-Gesellschaft, basierend auf dem SIA-Effizienzpfad Energie, 

verfolgt.  

 

1.4. Für die Öffentlichkeit soll eine Fusswegverbindung zwischen Grundstrasse 

und Arbergstrasse geschaffen und damit eine gute Erreichbarkeit des S-

Bahnhofs Seen aus dem Quartier sichergestellt werden.  

 

2. Bestandteile und Geltungsbereich 

 

2.1. Der Gestaltungsplan besteht aus den vorliegenden Bauvorschriften und dem 

Situationsplan 1:500. 

 

2.2. Der Geltungsbereich des Gestaltungsplans (Gestaltungsplanperimeter) ist im 

Situationsplan festgelegt.  
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3. Verhältnis zu gesetzlichen Bestimmungen  

 

3.1. Wo der Gestaltungsplan nichts Anderes bestimmt, sind die Vorschriften der 

jeweils gültigen Bau- und Zonenordnung der Stadt Winterthur, des Planungs- 

und Baugesetzes des Kantons Zürich mit zugehörigen Verordnungen und des 

eidgenössischen Umweltschutzgesetzes mit zugehörigen Verordnungen mass-

gebend.  

 

3.2. Baulinien dürfen über die Bestimmungen gemäss §§ 99 bis 101 PBG hinaus 

beansprucht werden, soweit die nachfolgenden Vorschriften und der Situati-

onsplan dies vorsehen. 

 

4. Gestaltung 

 

4.1. Die Überbauung und ihre Aussenräume sind im Ganzen und in ihren einzelnen 

Teilen sowohl städtebaulich wie auch architektonisch besonders gut zu gestal-

ten.  

 

5. Baubereiche 

 

5.1. Hauptgebäude dürfen innerhalb der im Situationsplan festgelegten Bauberei-

che erstellt werden. Die Baubereiche 1 bis 6 sind für die Realisierung von 

Neubauten auf der Grundlage des Wettbewerbsprojekts „Frühling“ vorgese-

hen. Die Baubereiche 7 und 8 umfassen bereits bestehende Bauten, die in die 

Gesamtüberbauung integriert werden. Für allfällige Ersatzbauten gewährleis-

ten die Baubereiche 7 und 8 einen angemessenen Planungsspielraum. Soweit 

die gesetzlichen Gebäudeabstände unterschritten sind, müssen bei der Erstel-

lung von Ersatzbauten einwandfreie wohnhygienische und feuerpolizeiliche 

Verhältnisse gegeben sein. 

 

Die Baubereiche sind im Einzelnen bestimmt durch folgende im Situations-
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plan angegebenen georeferenzierten Eckpunkte: 

Eckpunkt 1: y: 699986, x: 260560 

Eckpunkt 2: y: 699973, x: 260625 

Eckpunkt 3: y: 699950, x: 260605 

Eckpunkt 4: y: 699994, x: 260723 

 

5.2. Gebäudelängen und –breiten sind innerhalb der Baubereiche frei. Zwischen 

den Baubereichen 4 und 5 sowie 5 und 6 müssen Gebäude einen Abstand von 

mindestens 4 m einhalten. 

 

In den im Situationsplan speziell bezeichneten Bereichen dürfen Vorsprünge 

wie Vordächer, Erker, Balkone und dgl. erstellt werden. Im Übrigen dürfen 

Vorsprünge, Erker und Balkone die Baubereiche nur im Rahmen und nach 

Massgabe von § 260 Abs. 3 PBG überragen. Bei Baulinien gilt § 100 PBG. 

 

Bei den bestehenden Gebäuden in den Baubereichen 7 und 8 dürfen im Rah-

men von energetischen Sanierungen die Baubereiche allseits um maximal 

50 cm überschritten werden, so insbesondere zum Anbringen von Aussen-

wärmedämmungen. 

 

5.3. Unterirdische Gebäude und Besondere Gebäude gemäss § 49 Abs. 3 und § 273 

PBG sind auch ausserhalb der im Situationsplan festgelegten Baubereiche ge-

stattet.  

 

6. Maximale Höhe/Dachform 

 

6.1. Die Höhe der Bauten wird durch die im Situationsplan für die einzelnen Bau-

bereiche festgelegten Höhenkoten limitiert. Die Höhenkoten dürfen nur durch 

Kamine, Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie und kleinere technisch be-

dingte Aufbauten im Sinne von § 292 PBG überschritten werden.  
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6.2. In den Baubereichen 1 bis 6 sind nur Flachdächer erlaubt. In den Bauberei-

chen 7 und 8 sind auch andere Dachformen gestattet. 

 

7. Geschosszahl 

 

7.1. Die in den einzelnen Baubereichen zulässige Geschosszahl richtet sich nach 

den entsprechenden Festlegungen im Situationsplan.  

 

7.2. Die zulässige Geschosszahl darf konsumiert werden, auch wenn der Erdge-

schossboden den gewachsenen Boden um mehr als 1,5m überragt. Die Be-

schränkung gemäss Art. 69 Satz 1 BO gelangt nicht zur Anwendung.  

 

8. Abstände 

 

8.1. Bezüglich Hauptbauten ergibt sich der gegenüber Strassen und Wegen und 

gegenüber Nachbargrundstücken einzuhaltende Abstand aus den im Situati-

onsplan festgelegten Baubereichen (Ziff. 5.1) und den speziellen Regelungen 

in Ziff. 5.2. 

 

8.2. Ausserhalb der Baubereiche erstellte Besondere Gebäude haben die gesetzlich 

vorgeschriebenen Abstände zu beachten.  

 

9. Ausnützung 

 

9.1. In den Baubereichen 1 bis 6 darf für die Realisierung von Neubauten auf der 

Grundlage des Wettbewerbsprojekts „Frühling“ folgende anrechenbare Bau-

masse konsumiert werden: 

 

- Baubereiche 1 - 3: 19‘000 m3

- Baubereiche 4 – 6: 23‘000 m3
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Für vorspringende Balkone darf in den Baubereichen 1 – 6 zusätzlich eine an-

rechenbare Baumasse von 4000 m3 konsumiert werden. 

 

9.2. In den Baubereichen 7 und 8 dürfen die bestehenden Bauten beibehalten wer-

den.  

 

Für Ersatzneubauten darf entsprechend der Kubatur der heute bestehenden 

Bauten folgende anrechenbare Baumasse konsumiert werden: 

 

- Baubereich 7: 4‘100 m3

- Baubereich 8: 2‘500 m3

 

10. Freiraum 

 

10.1. Der im Situationsplan bezeichnete Freiraum ist als Grünfläche auszugestalten. 

Der Charakter einer obstbaumbestandenen Wiese ist beizubehalten. 

 

10.2. Allfällige Erschliessungswege, Plätze und Aufenthaltsbereiche sind zurückhal-

tend in die Grünfläche zu integrieren und aus ortsüblichen Materialien auszu-

führen. 

 

11. Erschliessung/Veloabstellplätze 

 

11.1. Zugänge und Zufahrten zum und aus dem Gestaltungsplanareal haben in den 

im Situationsplan bezeichneten Bereichen zu erfolgen.  

 

11.2. Die im Situationsplan eingezeichnete Arealdurchwegung ist so auszuge- 

stalten, dass sie auch von der Öffentlichkeit als Fussgängerverbindung genutzt 

werden kann. Für den Fahrradverkehr steht die Arealdurchwegung offen, so-

weit dies aufgrund der Topographie möglich und die Sicherheit der Fussgän-

ger gewährleistet ist. Die öffentliche Nutzung ist dienstbarkeitsrechtlich si-
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cherzustellen.  

 

11.3. Die Zahl der Veloabstellplätze richtet sich nach den jeweils geltenden Vor-

schriften. Die Planung der Veloabstellplätze erfolgt auf der Grundlage des 

vom Kanton Zürich, Koordinationsstelle Veloverkehr, publizierten Merkblatts  

„Veloparkierung für Wohnbauten“ in der jeweils geltenden Version. 

 

12. Parkierung 

 

12.1. In den im Situationsplan bezeichneten Bereichen dürfen offene oder gedeckte 

Autoabstellplätze erstellt werden. 

 

12.2. Für behinderte Personen, für Beschäftigte sowie für Besucher und Kunden ist 

die gemäss den jeweils geltenden Vorschriften erforderliche Zahl von Abstell-

plätzen zu erstellen. Von Bewohnerinnen und Bewohnern dürfen die Besu-

cherabstellplätze nur für den kurzfristigen Güterumschlag (maximal ½ Stunde) 

mitbenützt werden. 

 

12.3. Auf die Erstellung von Bewohnerparkplätzen darf verzichtet werden. Vorbe-

halten bleiben die Regelungen gemäss Ziff. 12.4 und 12.5. 

 

Mit dem Baugesuch für die erste Etappe (nachfolgend Ziff. 15.1) ist ein Mobi-

litätskonzept einzureichen, mit dem der reduzierte Bedarf nachgewiesen wird. 

 

12.4. Der Verzicht auf Bewohnerparkplätze darf nicht dazu führen, dass der öffent-

liche Grund im Umkreis des Gestaltungsplangebiets im Übermass durch Autos 

von Bewohnerinnen und Bewohnern belegt wird. Um dies zu vermeiden, sind 

folgende Vorkehrungen zu treffen: 

 

12.4.1. Auf dem Gestaltungsplanareal sind mindestens zwei Autoabstellplätze für 

Carsharing bereitzustellen. Die betreffenden Autoabstellplätze sind mittels 

vertraglicher Regelung einer Carsharing Unternehmung zur Verfügung zu 
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stellen. Mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sind vertragliche Regelun-

gen anzustreben, wonach diese zugunsten einer Beteiligung am Carsharing 

auf ein Privatfahrzeug verzichten. 

 

12.4.2. Eine Vermietung von offenen oder gedeckten Autoabstellplätzen auf dem 

Gestaltungsplanareal darf nur an Bewohnerinnen und Bewohner erfolgen, 

die nachgewiesenermassen aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen 

auf ein Privatfahrzeug angewiesen sind. 

 

12.5. Falls es im Zusammenhang mit abgestellten Autos von Bewohnerinnen und 

Bewohnern zu polizeilichen Missständen kommt, muss auf dem Gestaltungs-

planreal gemäss den dannzumal geltenden Vorschriften die erforderliche Min-

destanzahl an Bewohnerparkplätzen erstellt werden. Die Regelungen gemäss 

Ziff. 12.4 entfallen auf den Zeitpunkt, an dem die Bewohnerparkplätze zur 

Verfügung stehen.  

 

Allfällige zusätzliche Bewohnerparkplätze sind unterirdisch zu erstellen. Wird 

die Unterterraingarage vor oder zeitgleich mit der Realisierung der Überbau-

ung in den Baubereichen 4, 5 und 6 realisiert, so wird die Unterterraingarage 

unter den Hochbauten in den Baubereichen 4, 5 und 6 platziert. Erfolgt die Er-

stellung der Unterterraingarage nach Überbauung der Baubereiche 4, 5 und 6, 

so wird die Unterterraingarage in den Hangfuss gebaut. Diesfalls ist die Unter-

terraingarage so zu überdecken, dass die Gestaltung und Nutzung des im Situ-

ationsplan bezeichneten Freiraums (vorn Ziff. 10) nicht beeinträchtigt wird. 

 

Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens für die Erstellung von Neubauten 

auf dem Gestaltungsplanareal ist im Einzelnen aufzuzeigen, wie eine spätere 

Erstellung von Bewohnerparkplätzen erfolgen könnte. Die spätere Erstellung 

von Bewohnerparkplätzen ist in geeigneter Weise grundbuchlich sicherzustel-

len.  
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13. Lärmschutz/Nutzweise 

 

13.1. Die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte ist im Rahmen des Baubewilli-

gungsverfahrens nachzuweisen.  

 

13.2. In sämtlichen Baubereichen gilt die Empfindlichkeitsstufe ES II. Betriebe sind 

zulässig, soweit sie den Vorschriften des Eidg. Umweltschutzrechts (insbe-

sondere der Lärmschutzverordnung) entsprechen.  

 

14. Energie 

 

14.1. Neubauten und neubauartige Umbauten haben den Zielsetzungen der 2000-

Watt-Gesellschaft, konkretisiert durch den jeweils aktuellen SIA-

Effizienzpfad Energie 2040, gerecht zu werden.  

 

14.2. Bei baulichen Veränderungen an bestehenden Gebäuden gelten die gesetzli-

chen Anforderungen für die Regelbauweise.  

 

14.3. Für die Wärmeversorgung gilt die jeweils gültige Version des kommunalen 

Energieplanes. 

 

15. Etappierung 

 

15.1. Die Überbauung kann wie folgt etappiert werden: 

 

Etappe 1: umfassend die Baubereiche 1 – 3. 

Etappe 2: umfassend die Baubereiche 4 – 6.  

 

15.2. Die Etappe 1 einerseits und die Etappe 2 anderseits sind je als Einheit zu pla-

nen und zur Bewilligung einzugeben. Die Erstellung der Bauten in den ver-

schiedenen Baubereichen kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ge-
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staffelt erfolgen.  

 

15.3. Teil der Etappe 1 bildet insbesondere auch die Verschiebung der Lagerhalle 

Assek.Nr. 2856 vom derzeitigen Standort an einen Standort unmittelbar nörd-

lich angrenzend an Assek.Nr. 790 (gemäss Eintragung im Situationsplan).  

 

Die Lagerhalle Assek.Nr. 2856 und die Anbaute zum Schopfgebäude As-

sek.Nr. 745 sind spätestens bis zum Beginn der Bauarbeiten für Etappe 2 ab-

zubrechen. Vorbehalten bleibt eine Beibehaltung der Bauten, soweit diese als 

Besondere Gebäude bewilligt werden können (vorn Ziff. 5.3).  

 

15.4. Die bestehenden Gebäude Arbergstrasse 7/9 (Assek.Nrn. 729, 730 und 660) 

werden im Zuge der Realisierung der Etappe 1 abgebrochen. 

 

16. Inkrafttreten 

Der Gestaltungsplan tritt am Tag nach der amtlichen Publikation der Geneh-

migung durch die Baudirektion in Kraft.  

 

 

___________________________________________________________________ 
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I. Verfahrensverlauf 

 

1. Während der Aktenauflage sind zwei Einwendungen eingegangen: Die eine von 

der Stockwerkeigentümergemeinschaft Grundstrasse 37, die andere von der 

Stockwerkeigentümergemeinschaft Grundstrasse 46 (vgl. bereits Planungsbe-

richt Seite 20 Ziff. 11.2) 

 

2. Die Eigentümerschaft hat sich – begleitet durch die planenden Architekten und 

Herrn Peter Baki, Leiter Raumplanung - am 6. November 2013 mit Vertretern 

der beiden Stockwerkeigentümergemeinschaften zu einem Informationsaus-

tausch getroffen. Gezeigt hat sich, dass die beiden Stockwerkeigentümerge-

meinschaften in erster Linie Bedenken haben, die Überbauung auf den Baufel-

dern 4, 5 und 6 könnte zu einer Riegelbildung führen. Moniert wurde weiter, 

die Baufelder würden sich zu nah an der Grundstrasse befinden. Diesen beiden 

Hauptanliegen der Stockwerkeigentümergemeinschaften wurde bei der Überar-

beitung des Gestaltungsplanes Rechnung getragen. Die Eigentümerschaft 

nimmt zu den Einwendungen der Stockwerkeigentümergemeinschaften nach-

folgend Ziff. II im Einzelnen Stellung. 

 

II. Bericht zu den Einwendungen 

 

1. Die beiden Stockwerkeigentümergemeinschaften beanstanden die geplanten 5-

geschossigen Bauten entlang der Grundstrasse als zu hoch. Gefordert wird eine 

Reduktion auf drei Geschosse, wie es in der heute existierenden Zonenplanung 

vorgesehen sei.  

 

Stellungnahme:  

In Ziff. 6.1. des Planungsberichts wird aufgezeigt, dass der Gestaltungsplan mit 

den in den Baubereichen 4, 5 und 6 vorgesehenen 5-geschossigen Bauten noch 

nicht einmal das ausschöpft, was im Rahmen einer Arealüberbauung zulässig 

wäre. Eine noch weitergehende Beschränkung in der Höhe würde nach einer 

grossflächigeren Überbauung rufen, um an diesem Standort die geforderte bau-



3 
 

liche Dichte zu erreichen. Der Freiraum müsste entsprechend verkleinert wer-

den, und die Überbauung würde insgesamt wesentlich an Qualität verlieren. Die 

Eigentümerschaft hält auch im öffentlichen Interesse an der Möglichkeit, in den 

Baubereichen 4, 5 und 6 Bauten mit fünf Vollgeschossen zu erstellen, fest.  

 

2. Die Stockwerkeigentümergemeinschaft Grundstrasse 37 hält dafür, die drei 

Häuserblöcke entlang der Grundstrasse (Baubereiche 4, 5 und 6) würden wie 

eine Mauer wirken. Die Stockwerkeigentümergemeinschaft Grundstrasse 46 

spricht von einem Riegel.  

 

Stellungnahme: 

Es war nie beabsichtigt, die Bauten in den Baubereichen 4, 5 und 6 in geschlos-

sener Bauweise zu realisieren. Den Bedenken der beiden Stockwerkeigentü-

mergemeinschaften wurde bei der Überarbeitung der Gestaltungsplanunterlagen 

Rechnung getragen, indem in Ziff. 5.2. der Gestaltungsplanvorschriften neu ex-

plizit festgehalten ist, zwischen den Baubereichen 4 und 5 sowie 5 und 6 müss-

ten Bauten einen Abstand von mindestens 4m einhalten. Zwischen den Baube-

reichen 4 und 5 verläuft im Übrigen gemäss Situationsplan die Arealdurchwe-

gung.  

 

Die Baufelder 5 und 6 wurden sodann bei Übearbeitung des Situationsplans bis 

zu neu 14 m (nordöstliche Ecke des Baufeldes 6) von der Grundstrasse wegge-

rückt. Der Vorgartenbereich ist dadurch bei den Baufeldern 5 und 6 gegenüber 

der ursprünglichen Fassung des Situationsplans wesentlich erweitert worden. 

 

3. Beide Stockwerkeigentümergemeinschaften erachten die Zufahrt via Grund-

strasse als problematisch. Die Stockwerkeigentümergemeinschaft Grundstrasse 

37 bezeichnet speziell die Verlegung der Zufahrt zu dem Gewerbegebäude über 

die Grundstrasse als inakzeptabel.  

 

Stellungnahme:  

Der Gestaltungsplan sieht Arealzugänge via Arbergstrasse und via Grundstrasse 
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vor. Die Bauten in den Baubereichen 1, 2, 3, 7 und 8 werden primär via Arberg-

strasse, die Bauten in den Baubereichen 4, 5 und 6 primär via Grundstrasse er-

schlossen. Die Grundstrasse ist aufgrund ihres Ausbaus ohne Weiteres in der 

Lage, diesen Mehrverkehr aufzunehmen.  

 

Bis zur Realisierung der Neuüberbauung in den Baubereichen 4, 5 und 6 sollen 

Zufahrten zu einzelnen in der bestehenden Gewerbeliegenschaft (Baubereich 7) 

domizilierten Gewerbebetriebe auch via Grundstrasse erfolgen können. Der re-

sultierende Gewerbeverkehr ist minimal. Eine Störung der Anstösser an der 

Grundstrasse kann ausgeschlossen werden.  

 

4. Beide Stockwerkeigentümergemeinschaften äussern Bedenken wegen des Ver-

zichts auf Autoabstellplätze.  

 

Stellungnahme: 

Das Gestaltungsplanareal ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln (S-Bahn, Bus) 

sehr gut erschlossen und damit geradezu prädestiniert für eine weitgehend auto-

freie Überbauung. Den Bedenken der Stockwerkeigentümergemeinschaften tra-

gen die Gestaltungsplanvorschriften Rechnung, indem die Bauherrschaft ver-

pflichtet wird, mit dem Baugesuch ein Mobilitätskonzept einzureichen. Vorge-

schrieben ist weiter, dass auf dem Gestaltungsplanareal zwei Autoabstellplätze 

für Car-Sharing bereitzustellen sind. Für behinderte Personen, für Beschäftigte 

sowie für Besucher und Kunden wird sodann eine ausreichende Zahl von Auto-

abstellplätzen im Bereich Arbergstrasse und Grundstrasse angelegt. Bei allfälli-

gen Missständen wäre die Eigentümerschaft im Übrigen gehalten, weitere Ab-

stellplätze für die Bewohner zu realisieren.  

 

5. Die Stockwerkeigentümergemeinschaft Grundstrasse 46 erachtet den Abstand 

der Bauten zur Grenze des eigenen Grundstückes als viel zu klein.  

 

Stellungnahme: 

Der Baubereich 6 weist zum nördlich gelegenen Grundstück Grundstrasse 46 
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einen Abstand von 7,5m bis 10m auf. Art. 54 BO sieht in der Zone W3/2,6 für 

Regelüberbauungen einen Grundabstand von 5m und einen Mehrlängenzu-

schlag ab 14m von einem Drittel vor. Bauten im Baubereich 6 hätten danach bei 

vollständiger Ausschöpfung der zulässigen Bautiefe gegenüber dem Grundstück 

Grundstrasse 46 einen Abstand von ca. 5,5m einzuhalten. Der gemäss Situati-

onsplan vorgegebene Abstand von 7,5m und mehr ist grosszügig bemessen.  
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